
  1 von 1 

9742 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

über den Beschluss des Nationalrates vom 2. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird 

Durch den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates soll zum Zweck der Förderung der Einstellung 
älterer Arbeitnehmer/innen im Falle einer Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit bei 
Arbeitnehmer/inne/n, die im Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr überschritten haben, der 
allgemeine Kündigungsschutz an den von jüngeren Arbeitnehmer/inne/n angeglichen werden. 
Es soll deshalb bei einem Sozialvergleich oder der Prüfung der Sozialwidrigkeit einer Kündigung das 
Alter nicht mehr gesondert, sondern nach demselben Maßstab wie bei jüngeren Arbeitnehmer/inne/n 
herangezogen werden. 
Die Neuregelung soll für Arbeitnehmer/innen gelten, deren Arbeitsverhältnis ab dem 1. Juli 2017 
begründet wird. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 14. März 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Inge Posch-Gruska. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates David Stögmüller, Inge Posch-Gruska, 
Ing. Bernhard Rösch, René Pfister und Renate Anderl. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Inge Posch-Gruska gewählt. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 14. 
März 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2017 03 14 

 Inge Posch-Gruska René Pfister 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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